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Gemeinde Pfaffenhofen
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□ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit 

Angabe des Sachstandes (ggf. förmlicher Widerspruch nach § 7 BauGB)

Sollten bei Aushubarbeiten auffällige Verunreinigungen angetroffen werden, so sind 
diese vollständig auszukoffern, getrennt vom übrigen Aushubmaterial zwischenzulagern 
und durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasser zu sichern. Das weitere 
Vorgehen ist in diesem Fall umgehend mit dem Landratsamtsamt Dachau, Sachgebiet 
61, abzustimmen.

□ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnungen

Bebauungsplan_____________________________________________________
Flächennutzungs- und Bebauungsplan Egenburg - "Neue Wohnformen Egenburg II"

Bodenschutz/Altlasten
Im Planungsgebiet liegen keine registrierten Altlastenverdachtsflächen. Gegen das ge
plante Vorhaben bestehen daher aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanunq 
(§4 Abs. 1 BauGB)

I
□ Rechtsgrundlagen

I ■

□ Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

I —
[>3 Hinweise, die der Abwägung zugänglich sind und sonstige fachliche Informationen und 

Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkom
plexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlagen

Niederschlagswasser
Die Niederschlagswasserbeseitigung für das Baugebiet wurde bereits bei der Genehmi
gung vom 27.05.2015 dem Grunde nach mitberücksichtigt. Ob bei der Ausführung noch 
Änderungen an der o.g. Genehmigung erforderlich sind, ist erst im Einzelfall zu prüfen.

in der Fassung vom 04,11.2024
Wichtiger Hinweis:
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der 
Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die 
Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde.

Fachliche Stellungnahme:

1- G (Entgegenstehende) Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungs
pflicht (§ 1 Abs. 4 BauGB) auslösen



Dachau, den 29.11.2024
gezeichnet

Holzinger

□ Rechtsgrundlagen

I
□ Grenzen der Abwägung

Auf Untersuchungspflichten gemäß § 10 Erforderlichkeit von Untersuchungen -Bundes
bodenschutzverordnung und § 9 Gefährdungsabschätzung und Untersuchungsanord
nungen - Bundesbodenschutzgesetz nach einer baulichen Nutzung wird vorsorglich hin
gewiesen.


